
Grundstücksnutzungsvertrag
Nutzungsvertrag des Eigentümers/der Eigentümerin

Der Netzbetreiber verpflichtet sich, unbeschadet bestehender
gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche, das Grundstück
des Eigentümers/der Eigentümerin und die darauf befindlichen
Gebäude wieder ordnungsgemäß instand zu setzen, soweit
das Grundstück und/oder die Gebäude durch die Vorrich-
tungen zur Einrichtung, Instandhaltung oder Erweiterung
von Zugängen zu seinem öffentlichen Datenleitungsnetz auf
dem betreffenden oder einem benachbarten Grundstück
und/oder in den darauf befindlichen Gebäuden infolge der
Inanspruchnahme durch den Netzbetreiber beschädigt worden
sind. Im Rahmen der technischen Möglichkeiten und der
bestehenden Sicherheitsanforderungen wird der Netzbetreiber
vorinstallierte Hausverkabelungen nutzen. Der Netzbetreiber
wird die von ihm errichteten Vorrichtungen verlegen oder –
soweit sie nicht das Grundstück versorgen und eine Verlegung
nicht ausreicht – entfernen, wenn sie einer veränderten Nut-
zung des Grundstücks entgegenstehen und ihr Verbleib an
der bisherigen Stelle nicht mehr zumutbar ist. Die Kosten für
die Entfernung oder Verlegung trägt der Netzbetreiber. Dies

gilt nicht für Vorrichtungen, die ausschließlich das Grundstück
versorgen, wenn nicht gleichzeitig Änderungen am öffentlichen
Datenleitungsnetz erforderlich sind.

Der Netzbetreiber wird ferner binnen Jahresfrist nach der
Kündigung die von ihm angebrachten Vorrichtungen auf
eigene Kosten wieder beseitigen, soweit dies dem Eigen-
tümer/der Eigentümerin zumutbar ist. Auf Verlangen des
Eigentümers/der Eigentümerin wird der Netzbetreiber die
Vorrichtungen unverzüglich entfernen, soweit dem nicht
schutzwürdige Interessen Dritter entgegenstehen.

Dem Eigentümer/der Eigentümerin wird mit o.g. Daten-
leitungsanbindung unter anderem eine Breitbandnutzung
(Telefonie, Internet, Fernsehen) ermöglicht, die bei HeLi NET
Telekommunikation GmbH & Co. KG, beauftragt werden kann.
Der Nutzungsvertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann mit
einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende von jeder Vertrags-
partei gekündigt werden.

Nachname/Vorname                                                                              Telefonnummer

Anschrift: Straße/Hausnummer PLZ Ort

mit der HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG (nachfolgend Netzbetreiber genannt)

Der Eigentümer/Die Eigentümerin ist damit einverstanden, dass der Netzbetreiber auf seinem/ihrem Grundstück

Straße/Hausnummer des Grundstücks Flur-/Katasternummer, falls bekannt

PLZ Ort

sowie an und in den darauf befindlichen Gebäuden alle die Vorrichtungen anbringt, die erforderlich sind, um Zugänge
zu seinem öffentlichen Datenleitungsnetz auf dem betreffenden oder einem benachbarten Grundstück und in den darauf
befindlichen Gebäuden einzurichten, zu prüfen und instand zu halten. Dieses Recht erstreckt sich auch auf vorinstallierte
Hausverkabelungen. Die Inanspruchnahme des Grundstücks durch Vorrichtungen darf nur zu einer notwendigen und
zumutbaren Belastung führen.

HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG
Hafenstraße 80-82 · 59067 Hamm
Telefon: 02381·874-2020
Telefax:  0180·4 42 62 66

Commerzbank Hamm
(BLZ 410 400 18)
Konto-Nr.: 505 284 000
info@helinet.de · www.helinet.de

Amtsgericht Hamm HRA 1881
Amtsgericht Hamm HRB 2781
Sitz der Gesellschaft: Hamm · Ust.-IdNr.: DE220987283
Geschäftsführung: Dipl.-Kfm. Ralf Schütte

Ort/Datum Dipl.-Kfm. Ralf Schütte, Geschäftsführer
HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG

Ort/Datum Unterschrift des Grundstückseigentümers/der Grundstückseigentümerin; bei Wohnungseigentum
Unterschrift des Verwalters/der Verwalterin

Stadtwerke Hamm

HAMCOM

Stadtwerke Lünen

LünTel

GSW

GSWcom


